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Rechte der Aktionäre 
 
 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

 

Aktionäre können Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem 

bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

oder von Abschlussprüfern stellen. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse zu 

richten:  

 

WIGE MEDIA AG 

Investor Relations 

Herrn Thomas Hellemann  

Am Coloneum 2 

50829 Köln 

Telefax: 0049 [0] 221 78877-159 

oder per E-Mail an: hv2010@wige.de. 

 

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge zu den Vorschlägen von 

Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung einschließlich des 

Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf 

ihrer Internetseite unter http://www.wige.de/hauptversammlung.html zugänglich, wenn ihr 

Gegenanträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei 

der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also bis 

spätestens Montag, den 9. August 2010 (24.00 Uhr), unter der vorstehend genannten Adresse 

zugegangen sind. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

 

Ein Gegenantrag und seine Begründung brauchen unter den in § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG 

genannten Voraussetzungen nicht zugänglich gemacht zu werden. Die Begründung braucht 

gemäß § 126 Abs. 2 Satz 2 AktG nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr 

als 5.000 Zeichen beträgt.  

 

Für Wahlvorschläge von Aktionären gelten vorstehende Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. 

Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden. Der Vorstand  
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braucht Wahlvorschläge außer den in § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG genannten Fällen auch dann 

nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und 

Wohnort (bei juristischen Personen die Firma und den Sitz) des Vorgeschlagenen enthält 

(§§ 127 Satz 3, 124 Abs. 3 Satz 4 AktG). Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

müssen auch dann nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag keine Angaben zu deren 

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien enthält (§§ 127 Satz 3, 125 Abs. 1 Satz 5 AktG).  

 


